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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303;

Rechtssatz

Im Fall eines Antrages auf Wiederaufnahme abgeschlossener Verfahren tri6t ua die Beweisp7icht für das Vorliegen des

Wiederaufnahmegrundes den Wiederaufnahmewerber.
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